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Vierte Durchführungsbestimmung* 
zum Gesetz über die Finanzierung des 

volkseigenen Wohnungsbaues.

Vom 6. Februar 1959

Auf Grund des § 15 Abs. 2 des Gesetzes vorn 9. Januar 
1958 über die Finanzierung des volkseigenen Wohnungs
baues (GBl. I S. 69) wird folgendes bestimmt:

VEB Kommunale Wohnungsverwaltung

Zu §§ 1 und 3 des Gesetzes
§1

(1) Bei der Umwandlung einer volkseigenen Woh
nungsverwaltung in einen VEB Kommunale Wohnungs
verwaltung bleiben die bisher auf Grund der gesetz
lichen Bestimmungen oder auf Grund von Beschlüssen 
der örtlichen Organe für die volkseigene Wohnungs
verwaltung festgelegten Aufgaben unverändert er
halten. Die Rechte und Pflichten gehen auf den VEB 
Kommunale Wohnungsverwaltung über.

(2) Mit der Bildung des VEB Kommunale Wohnungs
verwaltung wird gleichzeitig das Statut für den Betrieb 
nach den Grundsätzen des Musterstatuts (Anlage 1) be
schlossen.

(3) Weitere Aufgaben im Sinne des § 3 des Gesetzes, 
die den VEB Kommunale Wohnungsverwaltung durch 
den Umwandlungs- oder Gründungsbeschluß sowie 
durch spätere Beschlüsse der örtlichen Räte übertragen

] werden können, sind solche, die unmittelbar mit der I Verwaltung und Erhaltung sowie dem Neubau volks- 
| eigener Wohnungen Zusammenhängen, z. B. Über

tragung der Investitionsträgerschaft für den Wohnungs
neubau, Durchführung der Reparatur- und Instand
setzungsarbeiten.

§2

(1) Ist aus Gründen der Leitung und Finanzierung 
der örtlichen Wohnungsverwaltung die Bildung eines 
VEB Kommunale Wohnungsverwaltung für eine ein
zelne Gemeinde nicht zweckmäßig, so kann die Volks
vertretung einer solchen Gemeinde beschließen, daß die 
Ausgabe der Obligationen durch Vertrag einem an
deren VEB Kommunale Wohnungsverwaltung über
tragen wird. Der Vertrag bedarf der Zustimmung des 
Vorsitzenden des für den VEB Kommunale Wohnungs
verwaltung zuständigen Rates.

(2) Der die Obligationen ausgebende VEB Kommu
nale Wohnungsverwaltung wird Rechtsträger der aus 
diesen Mitteln neu erbauten Wohngrundstücke. Die 
Verwaltung und Nutzung dieser Neubauten soll bei der 
Gemeinde verbleiben, in deren Gebiet sie errichtet 
worden sind.

§3
§ 3 der Dritten Durchführungsbestimmung vom 

8. März 1958 (GBl. I S. 225) erhält folgende Fassung:
„Wird in der Stadt oder Gemeinde, in deren Be

reich die Wohnungen gebaut werden, ein VEB Kom
munale Wohnungsverwaltung nicht gebildet, so ist• 3. DB {GBl: I 19SS-S.- MS)


